GESELLSCHAFTSVERTRAG
abgeschlossen zwischen

1. Max Mustermann, geb. 11.11.1966, Unternehmer, 1010 Wien, Am Graben 14

2. N.N.

3. N.N.

4. N.N.

§ 1 

Name, Sitz

Die oben genannten Personen vereinbaren die Gründung einer Jagdgesellschaft gemäß § 36 Bgld. Jagdgesetz 2004 unter dem Namen „Jagdgesellschaft …………………………………“. Die Gesellschaft hat ihren Betriebssitz in ……………..................................................................................................................…

Die Geschäftsadresse lautet: ………………………………………………………………..

§ 2 

Gegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Pachtung und Nutzung des Genossenschaftsjagdgebietes ………………………………………..................……, Bezirk …………………………….........…, für die Dauer der Jagdperiode vom 1. Feber 2007 bis 31. Jänner 2015.

§ 3 

Beginn und Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft beginnt mit der Unterfertigung dieses Vertrages. Sie wird auf die Dauer bis 31. Jänner 2015 errichtet.

§ 4 

Einlagen, Ergebnisverteilung, Rechnungsjahr

Das Stammkapital der Jagdgesellschaft besteht aus der zu entrichtenden Jagdpachtkaution und eventuellen sonstigen Zahlungen zu Beginn der Jagdpachtung.

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft anerkennen ausdrücklich, dass der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinn, sondern auf den weidmännischen Betrieb der gepachteten Jagd ausgerichtet ist, daher auch mit dauernden Verlusten gerechnet wird. Die Gesellschaftsmitglieder verpflichten sich, allfällige Verluste schon während des Jahres entsprechend den Erfordernissen des Jagdbetriebes zu bevorschussen. Die Aufteilung der Verluste auf die einzelnen Mitglieder der Jagdgesellschaft hat nach Kopfzahl zu erfolgen.

Rechnungsjahr ist das Jagdjahr.

§ 5

Geschäftsführung und Vertretung

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haben Herrn N.N. zum Jagdleiter gewählt. Dieser besitzt die im § 35 Abs 1 Bgld. Jagdgesetz 2004 geforderten Voraussetzungen für die Pachtung einer Jagd. Der Jagdleiter ist ohne besondere schriftliche Vollmacht berechtigt, für die Jagdgesellschaft die zur Pachtung einer Jagd erforderlichen Handlungen gegen Ersatz der Barauslagen, die von den oben genannten Gesellschaftern anteilsmäßig nach Kopfzahl vergütet werden, vorzunehmen.

Dem Jagdleiter obliegt die einheitliche Leitung der Jagdausübung sowie die Verwaltung der gepachteten Genossenschaftsjagd. Falls der Jagdleiter sein Amt nieder legt oder aus der Jagdgesellschaft ausscheidet, ist mit einfacher Stimmenmehrheit ein Jagdleiter neu zu wählen. Der Jagdleiter kann durch Sitzungsbeschluss mit einfacher Stimmenmehrheit jederzeit seines Amtes enthoben werden. Die Gesellschaftsmitglieder sind zur Annahme der Wahl zum Jagdleiter nicht verpflichtet und können ihr Amt jederzeit ohne Angabe von Gründen nieder legen. Legt der Jagdleiter sein Amt nieder, hat er sein Amt bis zur Neuwahl weiter auszuüben.

Der Jagdleiter vertritt die Jagdgesellschaft nach außen. Es obliegt ihm die Wahrung der Rechte der Jagdgesellschaft und er veranlasst die Erfüllung der ihr nach dem Bgld. Jagdgesetz 2004 obliegenden Verpflichtungen, wie rechtzeitige Einzahlung des Jagdpachtbetrages, Antragstellung auf Bestellung des erforderlichen Jagdschutzpersonals, Erteilung der Jagderlaubnis und Ausfolgung der Jagdgastkarten und Jagderlaubnisscheine an Jagdgäste auf Grund der mit einem Sitzungsbeschluss der Gesellschaft festgesetzten Anweisung. Er ist berechtigt bzw. verpflichtet, gegen Gesellschaftsmitglieder, die gegen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vorsätzlich oder grob fahrlässig verstoßen, Verweise oder Geldbußen zu verhängen; letztere fließen in die Gesellschaftskasse. Gegen die Verhängung von Geldbußen steht den betreffenden Mitgliedern innerhalb von acht Tagen, vom Tage der Verständigung an gerechnet, die Beschwerde an die Jagdgesellschaft zu, die hierüber in einer Sitzung mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet.

Ferner obliegt dem Jagdleiter die Führung der Abschussliste und des Abschussbuches, die Aufzeichnung über die ausgegebenen Jagderlaubnisscheine und Jagdgastkarten (mit Angabe des Namens, des Wohnsitzes und der Gültigkeitsdauer) sowie die Aufzeichnung bezahlter Wildschäden. 

§ 6

Haftung

Alle Mitglieder der Jagdgesellschaft haften nach außen solidarisch (zur ungeteilten Hand) für die Erfüllung sämtlicher mit der Pachtung übernommenen Verpflichtungen. Die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft hat nach Kopfzahl zu erfolgen, wobei den einzelnen Mitgliedern das Recht des Rückgriffes untereinander nach den Bestimmungen des ABGB gewahrt bleibt.

§ 7

Pflichten

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft verpflichten sich, die Vorschriften des Bgld. Jagdgesetzes 2004 und der sonstigen mit der Ausübung und dem Betrieb der Jagd im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen und die von der Jagdgesellschaft übernommenen Verpflichtungen einzuhalten sowie in weidgerechter Art zu jagen, innerhalb des Hegeziels zu hegen und die Jägerehre stets zu wahren.

Die Jagdgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, mit Sitzungsbeschluss Gesellschaftsmitglieder, die gegen die obigen Pflichten oder sonstige Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vorsätzlich oder grob fahrlässig verstoßen haben, vorübergehend von der Ausübung ihrer Gesellschaftsrechte oder aus der Jagdgesellschaft überhaupt auszuschließen.

Die Jagdgesellschaft ist verpflichtet, Mitglieder aus der Jagdgesellschaft auszuschließen, denen die Jagdkarte rechtskräftig verweigert oder entzogen worden ist oder die sich nicht binnen dreier Monate nach Beginn eines jeden Jagdjahres eine Jagdkarte gelöst haben.

Jedes Gesellschaftsmitglied hat dem Jagdleiter innerhalb von längstens 24 Stunden von jeder Erlegung jagdbarer und nicht jagdbarer Tiere sowie über alle mit der Jagd zusammenhängenden Ereignisse und Beobachtungen Mitteilung zu machen. Jeder Schütze ist zur ordnungsgemäßen Nachsuche nach angeschossenem oder angeschweißtem Wild sowie zur sofortigen Verständigung des Jagdnachbarn bei Überwechseln solchen Wildes in das Nachbarrevier verpflichtet und hiefür verantwortlich.

§ 8

Kassier

Die Jagdgesellschaft hat zur Verwaltung der Gelder der Gesellschaft bzw. zur Verwertung des erlegten Wildes einen Kassier zu wählen. Dem Kassier obliegt das Inkasso der von den Mitgliedern zu leistenden Beiträge, die Übernahme einlangender Geldbeträge, Leistung von Zahlungen namens der Gesellschaft, die Verwertung des erlegten Wildes nach den festgesetzten Richtlinien und den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften. Er verfasst die Jahresabrechnung und erstattet am Schluss jeden Jagdjahres einen Rechenschaftsbericht. Alle Mitglieder der Jagdgesellschaft üben ihre Funktion unentgeltlich aus.

§ 9

Sitzungen

Die Mitglieder der Jagdgesellschaft treten nach Bedarf, jedenfalls aber vor Beginn der Hauptjagden und am Ende des Jagdjahres zu einer Sitzung zusammen.

Gegenstand der Beschlussfassung in einer Sitzung sind sämtliche sich aus der Jagdpachtung ergebenden Belange der Jagdgesellschaft.

Die Einberufung der Sitzung erfolgt durch den Jagdleiter. Die Einberufung hat mindestens eine Woche vor der anberaumten Sitzung zu erfolgen. Der Jagdleiter muss die Mitglieder zur Sitzung einberufen, wenn es mindestens von einem Drittel derselben verlangt wird. Beschlussfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß einberufen wurden und mindestens zwei Drittel derselben anwesend sind. Eine Ausnahme hievon gilt dann, wenn die Mitglieder zum zweiten Mal zur Beratung über denselben Gegenstand einberufen wurden, jedoch nicht in genügender Zahl erschienen sind. Bei der zweiten Einberufung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden. In einer solchen wiederholt einberufenen Sitzung muss wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein und kann nur über solche Gegenstände Beschluss gefasst werden, welche für die zuerst anberaumte Sitzung angegeben waren.

Den Vorsitz führt der Jagdleiter. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Gesellschaftsmitglieder einschließlich des Vorsitzenden erforderlich. Über das Ergebnis der Sitzung und die gefassten Beschlüsse ist eine kurze Niederschrift aufzunehmen und von sämtlichen Mitgliedern, die an der Beratung und Beschlussfassung teilgenommen haben, zu unterfertigen. Besteht die Jagdgesellschaft aus nur zwei Mitgliedern, bedürfen sämtliche Beschlüsse der Einstimmigkeit.

§ 10

Jagdgäste

Die Einladung von Jagdgästen ist mit Zustimmung des Jagdleiters allen Gesellschaftsmitgliedern gestattet, sofern sich nicht die einfache Mehrheit der Mitglieder dagegen oder gegen die Einladung bestimmter Personen ausspricht.

§ 11

Abschuss

Der im Abschussplan festgesetzte Abschuss von Wild ist auf die Gesellschaftsmitglieder ohne jegliche Bevorzugung oder Benachteiligung des einen oder des anderen aufzuteilen. Der durch Jagdgäste erfolgte Abschuss geht zu Lasten jenes Mitglieds, das sie eingeladen hat. Ein allfälliges von den Jagdgästen für den Abschuss zu entrichtendes Entgelt für Schalenwild wird mit einfacher Stimmenmehrheit von der Gesellschaft beschlossen und fließt der Gesellschaftskasse zu.

§ 11

Austritt

Jedes Gesellschaftsmitglied einschließlich des Jagdleiters kann mit Zustimmung der übrigen Mitglieder bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 36 Bgld. Jagdgesetz 2004 aus der Jagdgesellschaft austreten.

§ 12

Tod eines Gesellschaftsmitglieds

Nach dem Tod eines Gesellschaftsmitglieds haben seine Erben (Legatare) keinen Anspruch auf Eintritt in die Jagdgesellschaft.

Ort und Datum

Unterschriften sämtlicher Gesellschaftsmitglieder
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